
Zum zweitenmal (!) durchgefallen, was nun?
Beitrag von „uta_mar“ vom 16. Juni 2005 22:59

Hallo Beatrice!
Unser Fachleiter (NRW, Sonderpäd.) sagte, dass man Anspruch auf einmalige Wiederholung
hat. Danach liegt es im Ermessen der Prüfungskommission, ob man noch mal antreten darf.
Wenn die Kommission meint, man könne sich voraussichtlich noch verbessern und es gäbe eine
reelle Chance auf ein Bestehen beim dritten Mal, dann kann sie das Ref. weiter verlängern und
man darf noch mal antreten. Aber darauf hat man halt keinen Anspruch.

Viele Grüße

Uta

1https://www.lehrerforen.de/thread/5866-zum-zweitenmal-durchgefallen-was-nun/?postID=59889#post59889
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